
Mustertexte zu verschiedenen Formen des Eigentumsvorbehalts 
 
 
Formulierungsvorschlag: Einfacher Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte Ware unser 
Eigentum. Mit Bezahlung der letzten Rate geht das Eigentum ohne weiteres auf den 
Käufer über. Der Käufer verpflichtet sich, bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises weder durch Verkauf, Verpfändung, Vermietung, Verleihung oder in 
sonstiger Weise über die Ware zu verfügen. 
 
 
 
Formulierungsvorschlag: Erweiterter Eigentumsvorbehalt  
 
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns und unseren Konzernunternehmen aus 
jedem Rechtsgrund gegen den Käufer und seine Konzernunternehmen jetzt oder 
künftig zustehen, bleiben wir Eigentümer der Ware. 
 
 
 
Formulierungsvorschlag: Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit 
Weiterveräußerungsklausel 
 
Der Käufer ist befugt, unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb 
weiter zu veräußern. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt 
der Käufer hiermit im Voraus an uns ab, und zwar in Höhe des jeweiligen 
Rechnungswertes (einschl. MwSt.) Ungeachtet dieser Abtretung bleibt der Käufer 
weiterhin zur Einziehung der Forderungen berechtigt. 
 
 
 
Formulierungsvorschlag: Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit 
Verarbeitungsklausel 
 
Verarbeitung und Umbildung unserer Ware durch den Käufer findet ausschließlich für 
uns statt. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren steht uns 
Miteigentum an der neuen Sache zu in Verhältnis des Rechnungswertes unserer 
Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Ware zur Zeit der 
Verarbeitung. 
 
 
 
Formulierungsvorschlag: Weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt 
 
Der Käufer verpflichtet sich zur Wahrung des Eigentumsvorbehalts zugunsten des 
Verkäufers dazu, die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren nur in der Weise 
zu übereignen, dass wir Vorbehaltseigentümer bleiben. Dem erwerbenden 
Dritten/Zweiterwerber wird lediglich das Anwartschaftsrecht des Käufers bzw., mit 
unserer Einwilligung als Vorbehaltseigentümer, ein bedingtes Eigentum übertragen. 
Der Vorbehaltskäufer verpflichtet sich ferner, dem Zweiterwerber den bestehenden 
Eigentumsvorbehalt mitzuteilen. 
 
 
 



Formulierungsvorschlag: Nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt mit 
Vorausabtretungsklausel 
 
Der Käufer ist befugt, unsere Vorbehaltsware ohne Offenlegung des bereits 
bestehenden Eigentumsvorbehalts im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter zu 
veräußern. Er kann seinerseits einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren, ohne dass 
dadurch das vorbehaltliche Eigentum auf den Besteller übergeht. 
 
Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nebst 
allen Nebenrechten werden bereits jetzt in voller Höhe an uns abgetreten. Wird die 
Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren veräußert, wird die Forderung nur in Höhe unseres Rechnungsbetrags an uns 
abgetreten. 
 
Wird die nach Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen, uns nicht 
gehörenden Waren veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe unseres 
Miteigentumsanteils an der veräußerten Sache oder dem veräußerten Bestand. 
 
Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zur Erfüllung eines Werk- oder 
Werklieferungsvertrags verwendet, so wird die Forderung des Käufers hieraus im 
gleichen Umfang an uns abgetreten, wie für die Weiterveräußerung bestimmt. Die 
abgetretenen Forderungen dienen uns in gleicher Weise als Sicherheit wie die 
Vorbehaltsware. 
 
Bis auf Widerruf und solange er sich nicht in Verzug befindet, ist der Käufer berechtigt, 
die uns abgetretenen Forderungen einzuziehen. 
 
 
 
Formulierungsvorschlag: Kontokorrentvorbehalt 
 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche, die uns aus der 
Geschäftsverbindung zustehen, unser Eigentum. Dies gilt auch für künftige und 
bedingte Forderungen. Bei laufender Rechnung dient das vorbehaltene Eigentum zur 
Sicherung unserer Saldoanforderung. 
 
Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen um 
insgesamt 20 Prozent, geben wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten in 
entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei. 
 
 
 
 
 


	

